
 

 

 

Entsprechenserklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der Stabilus SE 
 zum Deutschen Corporate Governance Kodex gemäß § 161 Aktiengesetz 

 

Vorstand und Aufsichtsrat der Stabilus SE erklären gemäß § 161 AktG, dass seit Abgabe der letzten 
Entsprechenserklärung am 28. November 2024 den Empfehlungen der Regierungskommission 
Deutscher Corporate Governance Kodex (Fassung vom 28. April 2022 – „DCGK“) entsprochen 
wurde und auch künftig entsprochen wird, jeweils mit Ausnahme der nachfolgenden 
Abweichungen: 

- Empfehlung B.1 DCGK: Nach der Empfehlung B.1 DCGK soll der Aufsichtsrat bei der 
Zusammensetzung des Vorstands auf Diversität achten. Der Aufsichtsrat begrüßt 
ausdrücklich das Streben des DCGK nach Diversität und erachtet – sowohl im Vorstand als 
auch auf allen Ebenen des Unternehmens – die perspektivische Erhöhung des 
Frauenanteils und damit eine – auch geschlechterspezifische – Diversität weiterhin als 
ein wichtiges Anliegen. Bei der Zusammensetzung des Vorstands kommt es dem 
Aufsichtsrat jedoch vorrangig auf die persönliche Eignung, insbesondere Erfahrungen, 
Fähigkeiten und Kenntnisse des Einzelnen an; das Kriterium der Diversität wird erst 
nachrangig hierzu berücksichtigt. Die amtierenden Vorstandsmitglieder haben 
unterschiedliche Erfahrungs- und Ausbildungshintergründe und verfügen über die 
entscheidenden Kompetenzen und Qualifikationen für die einzelnen Vorstandsressorts 
und die Zusammensetzung des Vorstands in seiner Gesamtheit. 
 

- Empfehlung C.2 DCGK: Gemäß Empfehlung C.2 DCGK soll für Aufsichtsratsmitglieder 
eine Altersgrenze festgelegt und diese in der Erklärung zur Unternehmensführung 
angegeben werden. Dieser Empfehlung wurde und wird nicht entsprochen, da das 
Einführen einer starren Altersgrenze die Auswahl geeigneter Kandidatinnen und 
Kandidaten pauschal und unangebracht einschränken würde. Die 
Aufsichtsratsmitglieder der Stabilus SE werden ausschließlich nach den persönlichen 
und fachlichen Kenntnissen, Fähigkeiten und Erfahrungen ausgewählt, die für die 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich sind. Hierbei soll der Gesellschaft auch die 
Expertise von erfahrenen und bewährten Aufsichtsratsmitgliedern weiterhin zur 
Verfügung stehen. 

 

Koblenz, den 6. November 2025  

Der Vorstand        Der Aufsichtsrat 

      

Dr. Michael Büchsner      Dr. Stephan Kessel 

Vorsitzender des Vorstands     Vorsitzender des Aufsichtsrats 


